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Busbetrieb Aarau AG (BBA)

Beschluss der ordentlichen
Generalversammlung vom 13. Juni 2012
Die ordentliche Generalversammlung der Busbetrieb Aarau AG (BBA) vom 13. Juni 2012 
hat den Beschluss gefasst, die 31 910 Inhaberaktien à nominal CHF 100.– (Valor 156 250) in 
31 910 Namenaktien à nominal CHF 100.– umzuwandeln.

Aufforderung zum Umtausch der Inhaberaktien
Bankdeponenten

Bei Depotverwahrung der bisherigen Inhaberaktien brauchen die Aktionäre nichts zu 
unternehmen. Den Titelumtausch nimmt die Depotbank automatisch vor.

Heimverwahrer
Inhaberaktionäre, die ihre Aktien zu Hause oder in einem Banksafe verwahren, sind gebeten, 
die entsprechenden Titel inklusive ausgefülltem und unterzeichnetem Formular «Einlieferung 
der Inhaberaktien zum Umtausch in Namenaktien» eingeschrieben an folgende Adresse 
zu senden: Busbetrieb Aarau AG (BBA), Postfach 4331, 5001 Aarau.

Formulare können bei der Adresse Busbetrieb Aarau AG (BBA), Postfach 4331, 5001 Aarau, 
Telefon 062 832 83 00, bezogen oder im Internet unter http://www.aar.ch/ heruntergeladen 
werden.

Umtauschfrist
Die offizielle Umtauschfrist beginnt am 13. August 2012 und dauert bis 15. November 2012.

Spesen
Der Umtausch der Inhaberaktien in Namenaktien erfolgt während der offiziellen 
Umtauschfrist für den Aktionär spesenfrei.

Geltendmachung von Aktionärsrechten
Nach Ablauf der Umtauschfrist können alle Aktionärsrechte, insbesondere Stimmrechte 
und damit zusammenhängende Rechte sowie allfällige Bezugsrechte, nur noch von den im 
Aktionärsbuch eingetragenen Namenaktionären geltend gemacht werden. Inhaberaktionäre 
haben keine Aktionärsrechte mehr. Zur Geltendmachung ihrer Rechte müssen die ent-
sprechenden Aktien in Namenaktien umgewandelt werden.

Eintragung von Namenaktien
Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch, in welches die Eigentümer und Nutzniesser mit 
Namen und Adresse eingetragen werden. Die Gesellschaft sichert im Rahmen der Um-
wandlung sämtlichen bisherigen Inhaberaktionären den Eintrag in das Aktienbuch der 
Gesellschaft als Namenaktionäre mit Stimmrecht zu. Nur diejenigen Personen, welche 
im Aktienbuch eingetragen sind, werden gegenüber der Gesellschaft als Aktionäre oder 
Nutzniesser von Namenaktien anerkannt.

Auslieferung von Aktienzertifikaten
Aktienzertifikate werden nicht mehr ausgeliefert. Es werden stattdessen bis zum 31. Januar 
2013 die entsprechenden Eintragungsbescheinigungen abgegeben.

Aarau, 13. August 2012 Busbetrieb Aarau AG (BBA)
   Der Verwaltungsrat 
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